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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Unterlistenverbindungen sind Zusammenschlüsse von Listen innerhalb einer
Listenverbindung. Damit können Parteien innerhalb einer verbundenen Liste allenfalls
mehr Stimmen erhalten, um dann die der Liste zugerechneten Mandate dank mehr
Stimmen aufgrund der Unterlisten zu erobern. Bei den eidgenössischen Wahlen 2019
waren nicht weniger als 108 Unterlistenverbindungen eingegangen. Gemäss
Bundesgesetz über die politischen Rechte dürfen Unterlistenverbindungen aber nur
innerhalb der gleichen Gruppierung geschmiedet werden – etwa in Form von
getrennten Geschlechterlisten, Regionen- oder Generationenlisten. Umstritten ist
jedoch, wie der Begriff «Gruppierung» zu interpretieren ist. Rechtsgutachten kommen
zum Schluss, dass zwischen verschiedenen Parteien zwar Listen-, aber keine
Unterlistenverbindungen eingegangen werden dürfen. Die SPK-NR wollte deshalb
mittels parlamentarischer Initiative eine Präzisierung von Unterlistenverbindungen im
Bundesgesetz über die politischen Rechte vornehmen. 
Allerdings verweigerte ihre Schwesterkommission im August 2021 mit 6 zu 4 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) Folgegeben, so dass der Vorstoss der grossen Kammer vorgelegt
werden musste. Laut der SPK-NR brauche es diese Präzisierung, weil es seit der
Einführung der Unterlistenverbindungen in den 1990er Jahren «entgegen dem Willen
des Gesetzgebers immer wieder zu parteiübergreifenden Unterlistenverbindungen
gekommen» sei. Als Beispiel fügte Kommissionssprecherin Céline Widmer (sp, ZH) in
der Ratsdebatte die Unterlistenverbindung mit dem Namen «Mitte» an, die sich im
Kanton Basel-Stadt aus GLP, junger GLP, BDP und EVP zusammengesetzt habe. Grund
dafür sei die unpräzise Formulierung im Gesetz, die eine Unterlistenverbindung von
verschiedenen Flügeln einer «Gruppierung» erlaube. Das Wort «Gruppierung» müsse
durch «Partei» ersetzt werden, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine
Kommissionsminderheit sprach sich allerdings gegen Folgegeben aus. Ihr Sprecher,
Gerhard Pfister (mitte, ZG) brachte in der Debatte zwei Argumente vor. Erstens sei es
nicht wahrscheinlich, dass der Ständerat zustimmen werde, man könne das Verfahren
also abkürzen. Zweitens sei auch der Begriff «Partei» nicht klarer als der Begriff
«Gruppierung», der ja durchaus beabsichtigten Spielraum lasse. Er befürchte zudem,
dass mit einer Einschränkung von Unterlistenverbindungen auch die Diskussion eines
Verbots von Listenverbindungen generell Auftrieb erhalten werde. Mit 111 zu 74 Stimmen
folgten die Nationalrätinnen und Nationalräte aber der Kommissionsmehrheit. Weil
(Unter-)Listenverbindungen eher kleineren Parteien nützen, gab es eine recht spezielle
Abstimmungskoalition aus SP-, SVP- und FDP-Liberale-Fraktion, die der Präzisierung
zustimmten, während die Fraktionen von Mitte, GLP und GP den Vorstoss ablehnten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2021
MARC BÜHLMANN

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Anlässlich der Suche der FDP nach einer Nachfolge für Parteipräsidentin Petra Gössi
fragte die Aargauer Zeitung im August 2021 die sechs grössten Parteien der Schweiz
nach der finanziellen Entschädigung für die Parteipräsidien.
Ausser der SVP erhielt die Zeitung von allen Parteien Zahlen. Am wenigsten grosszügig
war demnach die GLP: Ihr Präsident Jürg Grossen (glp, BE) erhielt den eher
symbolischen Fixbetrag von CHF 2'500 pro Jahr und keine zusätzliche
Spesenentschädigung. Gegenüber der Aargauer Zeitung gab Grossen an, die Finanzen
der GLP liessen keine höhere Entschädigung zu und sein Lohn seien das Wachstum und
die Sitzgewinne der Partei. Grossens Amtskollege Balthasar Glättli (gp, ZH) von den
Grünen wurde mit CHF 28'000 pro Jahr entschädigt (CHF 16'480 Lohn und CHF 11'520
Spesen). Petra Gössis (fdp, SZ) Lohn bei der FDP betrug CHF 50'000 zuzüglich einer
Spesenentschädigung in nicht genannter Höhe. Die SP liess sich ihr Präsidium
insgesamt CHF 80'000 pro Jahr kosten, wobei auf Co-Präsidentin Mattea Meyer (sp, ZH)
und Co-Präsident Cédric Wermuth (sp, AG) je CHF 35'000 Lohn und CHF 5'000 Spesen
entfielen. Am grosszügigsten war schliesslich die Mitte: Ihr Präsident Gerhard Pfister
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(mitte, ZG) wurde von seiner Partei mit rund CHF 100'000 pro Jahr entschädigt; dieser
Betrag setzte sich zusammen aus einer Grundentschädigung, einer Spesenvergütung
und Sitzungsgeldern. Die Mitte war damit die einzige Partei, welche Sitzungsgelder
ausrichtete. Mitte-Generalsekretärin Gianna Luzio erklärte gegenüber der Aargauer
Zeitung, die Mitte gehe für ihr Präsidium von einem 60-Prozent-Job aus, und die
Entschädigung für Pfisters Vorgänger Christophe Darbellay (cvp, VS) bei der damaligen
CVP habe sich in einem ähnlichen Bereich bewegt.
Von der SVP erhielt die Zeitung bloss die Auskunft, dass Parteipräsident Marco Chiesa
(svp, TI) keinen Lohn, aber eine Spesenentschädigung bekomme; deren Höhe nannte die
SVP nicht. Laut der Aargauer Zeitung wird in der SVP allerdings gemunkelt, diese
Spesenentschädigung sei so hoch angesetzt worden, dass sie für mehr als nur die
Spesen reiche. Die Entschädigung ihres Präsidiums hatte bei der SVP – wie auch schon
bei anderen Parteien – für Diskussionen gesorgt, als sie Kandidaturen für die Nachfolge
von Albert Rösti suchte und schliesslich Chiesa fand. 2

1) AB NR, 2021 S. 2178 f.; Bericht SPK-NR vom 5.11.21
2) AZ, 20.8.21
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